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Einleitung 

A. Einführung in die Filesharingproblematik 

Was 1998 mit dem von Shawn Fannings entwickelten Programm Napster be-
gann1, hat in den vergangenen Jahren eine beachtliche technische, kulturelle und 
rechtliche Entwicklung durchlaufen. Die Rede ist vom privaten Daten- und In-
formationsaustausch über das Internet – dem Phänomen des Filesharing. Kaum 
ein anderes internetbezogenes Thema erfreute sich in den vergangenen 10 Jahren 
größerer medialer Beliebtheit, kaum ein anderes ist seit langem rechtlich so um-
stritten und kaum eine Debatte wird unsachlicher geführt. Die Vertreter der un-
terschiedlichen Interessengruppen, so erweckt es den Anschein, reden aus-
schließlich gegen- und nicht miteinander2; anders lassen sich die unterschiedli-
chen Realitäts- und Zielvorstellungen nicht erklären, während sich die Gruppe 
der Filesharer in ihrem Nutzungsverhalten völlig unbeeindruckt zeigt. Es scheint, 
als wäre der Wunsch totaler Kommunikationsverweigerung, den J. D. Salinger 
durch seinen Protagonisten Holden Caulfield äußert, längst traurige Realität. 

Im Zusammenhang mit dem Vorgehen der Medienindustrie ist häufig von 
«(Urheberrechts-) Krieg»3oder «Kampf» zu lesen: Vom anfänglichen «legal 
Blitzkrieg»4 hin zum Dauerkriegsschauplatz, der bis heute vorherrscht. Kommu-
niziert wird diese Botschaft, wenn nicht gerade durch das Recht, dann durch ein-
seitige und stigmatisierende Werbekampagnen («Raubkopierer sind Verbre-
cher»)5, deren offensichtlicher Zweck in der Kriminalisierung einer ganzen Ge-
neration, der Digital Natives6, zu liegen scheint. Auf der anderen Seite stehen die 
Vertreter eben jener Generation, die sich das Internet und dessen Möglichkeiten 
weitestgehend erschlossen hat und das Vervielfältigen von Werken, gleich wel-
cher Art, wie selbstverständlich praktiziert. Die Kopie, sei sie nun technisch be-

 
1  Freiwald, 2004, 13; Brinkel, 2006, 54; Schimana, 2009, 66. 
2  An dieser Situation hat sich, abgesehen von der vermehrten Medienpräsenz der Thema-

tik, bis heute im Wesentlichen nichts geändert. Hoeren spricht in diesem Zusammenhang 
von «zwei Parallelwelten». Medienpräsent seien vor allem die Vertreter extremer Positi-
onen, ohne jegliche Bereitschaft zum Konsens (vgl. Kerkmann/Wilkens, Experte: Debatte 
über Urheberrecht auf kläglichem Niveau, Heise Online v. 06.07.2012; http://www. hei-
se.de/newsticker/meldung/Experte-Debatte-ueber-Urheberrecht-auf-klaeglichem-Niveau-
1633620.html [Stand: 06.07.2012]). 

3  Lessig, 2006, 170. 
4  Frey/Rudolph, ZUM 2004, 522, 524. 
5  http://www.hartabergerecht.de/ [Stand: 01.10.2009]. 
6  Zum Begriff der Digital Natives vgl. auch Palfrey/Gasser, 2008, 141 ff., 162. 
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dingt oder vom Einzelnen veranlasst, ist fester Bestandteil dieser «Schöne(n) 
neue(n) (Online-) Welt»7 und aus ihr nicht wegzudenken. Die Bereitschaft, das 
eigene Verhalten an den Maßstäben des Rechts zu messen oder auch nur kritisch 
zu hinterfragen, scheint dagegen kaum vorhanden. Die scheinbare Anonymität 
des Internets und der Masse seiner Nutzer bietet den idealen Nährboden einer 
Ignoranz sowohl anderen als auch den eigenen Interessen gegenüber. Ein 
«Kampf der Kulturen»8 ist bisher allein deshalb ausgeblieben, weil die eine Seite 
– weitestgehend noch – auf dessen Austragung verzichtet. Das Urheberrecht 
sieht sich angesichts der enormen technischen Entwicklungen des 21. Jahrhun-
derts mit immer neuen, stetig wachsenden Herausforderungen konfrontiert, wäh-
rend der Gesetzgeber zunehmend die Möglichkeit verspielt, diesen Prozess aktiv 
zu gestalten. 

Vor diesem Hintergrund markiert die Einführung eines urheberrechtlichen 
Auskunftsanspruchs gegen Internetprovider (§ 101 UrhG) im Rahmen der Um-
setzung9 der Enforcement-Richtlinie10 einen entscheidenden Wendepunkt. Da-
nach ist es den Rechteinhabern11 nunmehr in bestimmten (schwerwiegenden) 
Fällen gestattet, von einem Dritten, vorliegend den Internetprovidern, Auskunft 
über die Identität des sich hinter der ermittelten IP-Adresse verbergenden (po-
tenziellen) Rechtsverletzers zu verlangen, ohne, wie bisher, auf das Tätigwerden 
der Staatsanwaltschaft angewiesen zu sein. Erst die Offenlegung der Identität des 
Anschlussinhabers als dem potenziellen Rechtsverletzer ermöglicht den Rechte-
inhabern die zivilrechtliche Durchsetzung weitergehender Ansprüche. 

Zur Lösung des Konflikts hat der Gesetzgeber damit einen Ansatz gewählt, 
der anstelle eines Interessenausgleichs auf der primären Ebene der Rechtssetzung 
die Erweiterung der Maßnahmen auf der sekundären Ebene der Rechtsdurchset-
zung vorsieht. Um bei der Kriegsmetapher zu bleiben: Mit der Einführung des 
urheberrechtlichen Auskunftsanspruchs gegen Internetprovider hat der Gesetz-
geber das Waffenarsenal der Rechteinhaber um ein weiteres Mittel aufgestockt, 
dessen Eignung sich allerdings erst noch erweisen muss. Dabei ist fraglich, ob 
der Auskunftsanspruch nach § 101 UrhG geeignet ist, den schwelenden Konflikt 

 
7  In Anlehnung an Huxley, 2000. 
8  In Anlehnung an Huntington, 2002, obwohl man vorliegend wohl eher von einem Gene-

rationenkonflikt als einem interkulturellen sprechen müsste. 
9  Gesetz zur Verbesserung der Durchsetzung von Rechten des geistigen Eigentums v. 

07.07.2008, BGBl. I 2008, 1191 ff. 
10  Richtlinie 2004/48/EG zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums v. 

30.04.2004, ABl. L 157/45. 
11  Aus Gründen der Übersichtlichkeit differenziert die folgende Darstellung nicht zwischen 

den Inhabern der vom Urheber eingeräumten Verwertungsrechte an einem Werk oder den 
originären Leistungsschutzrechten der Tonträger- (§ 85 f. UrhG) oder Filmhersteller 
(§ 94 UrhG). Gleiches gilt für den Begriff der Urheberrechtsverletzung, dem hier auch 
Verletzungen der jeweils einschlägigen Leistungsschutzrechte zugeordnet werden. 
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beizulegen. Eine einseitige, wenn auch effektive, auf Abschreckung und finan-
zielle Kompensation ausgerichtete Strategie vermag vielleicht die Auswüchse 
des Problems zu bekämpfen, wird aber wohl kaum zu einer breiteren Akzeptanz 
des Urheberrechts führen. Ohne einen gesellschaftlichen Konsens, ist es aller-
dings bloß eine Frage der Zeit, bis der technische Fortschritt dem mittlerweile 
etablierten Nutzungsverhalten neue Wege eröffnet, denen die derzeitige Strategie 
nicht mehr beizukommen vermag. 

B. Zielsetzung und Gang der Untersuchung 

Die folgende Untersuchung widmet sich der Frage, welche Rolle dem neu ge-
schaffenen Auskunftsanspruch gegen Internetprovider bei der Lösung des Files-
haringproblems zukommt und inwieweit er dabei den an ihn gestellten Erwar-
tungen von Rechteinhabern und Gesetzgeber gerecht wird. Insofern ist der Prü-
fungsumfang hinsichtlich Voraussetzungen, Wirksamkeit und Rechtmäßigkeit 
des Auskunftsanspruchs auf den spezifischen Anwendungsfall beschränkt, 
zwecks dessen Lösung er eingeführt wurde. Angesichts der zahlreichen Ge-
richtsentscheidungen, Aufsätze und Dissertationen, die sich der Themen Filesha-
ring bzw. des Auskunftsanspruchs gegen Internetprovider angenommen haben, 
sollte man meinen, es sei bereits alles dazu gesagt, und dennoch gilt es nach wie 
vor als eines der großen urheberrechtlichen Themen, die Rspr. und Rechtswis-
senschaft beschäftigen. Ziel der folgenden Darstellung ist eine kritische Evalua-
tion des bisher zum urheberrechtlichen (Dritt-) Auskunftsanspruchs geführten 
Diskurses sowie die Entwicklung neuer Lösungsansätze. 

Dies setzt allerdings eine gewisse Vertrautheit mit der Materie, sowohl des Fi-
lesharings (Kapitel 1) als auch der Rechtslage vor Einführung des urheberrecht-
lichen (Dritt-) Auskunftsanspruchs (Kapitel 2), wenn man so will, der Notlage 
der Rechteinhaber, voraus. Um das Phänomen des Filesharing zu verstehen und 
ein Gespür für Schwierigkeiten des Gesetzgebers zu entwickeln, bei der Einfüh-
rung eines Auskunftsanspruchs gegen Internetprovider die unterschiedlichen In-
teressen der betroffenen Gruppen zum Ausgleich zu bringen, ist es unerlässlich, 
neben den technischen (Kapitel 1 B. .) und rechtlichen Grundlagen (C. .) auch 
deren gesellschaftlich-kulturellen (D. I. .) wie wirtschaftlichen Kontext (D. II. .) 
zumindest im Ansatz zu betrachten12. Erst diese kontextuelle Betrachtung der 
Problematik ermöglicht es, sich ein genaues Bild des zugrundeliegenden Sach-
verhalts zu schaffen, das sowohl den rechtlichen Konflikt im Schnittpunkt zwi-
schen (effektiver) Rechtsdurchsetzung, Datenschutzrecht und Fernmeldegeheim-

 
12  Ebenso Brinkel, 2006, 1 ff. 
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nis zeigt, als auch die dahinterstehenden sozio-kulturellen und wirtschaftlichen 
Auffassungen und Interessen. Diese bilden die Leitlinien der folgenden Untersu-
chung. 

Das 3. Kapitel behandelt mit der Enforcement-Richtlinie zugleich die europa-
rechtlichen Grundlagen des Auskunftsanspruchs, ebenso wie dessen Vereinbar-
keit mit europäischem Datenschutzrecht. Deren Umsetzungsprozess ins deutsche 
Recht, der letztendlich zur Einführung des Auskunftsanspruchs in seiner jetzigen 
Form nach § 101 Abs. 1, 2 Nr. 3 UrhG geführt hat, sowie die damit verbundenen 
Schwierigkeiten sind Gegenstand des 4. Kapitels der vorliegenden Darstellung. 
Ein Schwerpunkt liegt dabei auf der verfassungsrechtlichen Dimension der Aus-
kunftserteilung (B. .) und deren Auswirkungen auf die Anspruchsvoraussetzun-
gen des § 101 Abs. 1 und 2 UrhG sowie die Frage der Verhältnismäßigkeit (Ka-
pitel 5), die bereits maßgeblich das Gesetzgebungsverfahren bestimmten, in der 
bisher ergangenen Rspr. allerdings wenig Beachtung fanden und nach wie vor 
finden. Davon abhängig sind die praktische Durchsetzung des Auskunftsan-
spruchs sowie seine wirksame Einbindung in die Gesamtstrategie13 der Rechte-
inhaber zur Bekämpfung des Filesharing (Kapitel 6). Sollte sich die derzeitige 
Auslegungspraxis der Rspr., wonach ein Auskunftsanspruch mitunter ab dem 
ersten online zur Verfügung gestellten Werk bejaht wird, vor dem Hintergrund 
eines möglichen Eingriffs in das grundrechtliche geschützte Fernmeldegeheimnis 
des Anschlussinhabers und potenziellen Rechtsverletzers durchsetzen, dürfte die 
Notwendigkeit einer Korrektur kaum zu leugnen sein. In diesem Fall stellt sich 
die Frage, welche alternativen, rechtlichen wie technischen Möglichkeiten den 
Urhebern und Rechteinhabern zur Verfügung stehen, ihre Rechte selbst wahrzu-
nehmen und durchzusetzen oder zumindest finanziell an den daraus gezogenen 
Nutzungen zu partizipieren (Kapitel 7). In Kapitel 8 findet sich dann die ab-
schließende Bewertung der gefundenen Ergebnisse sowie die daraus gezogenen 
Schlussfolgerungen. 

 
13  Röhl/Bosch, NJOZ 2008, 1197, 1197, sprechen in diesem Zusammenhang von deiner 

dritten Säule einer «Drei-Säulen-Strategie» der Rechteinhaber. 
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